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Zur ^rschichte dks Tage«. 
Dank der moStoivitischen RtqieruNt,swcise ist nunmehr auch der 

sonst so treue polnische Bauer unzufrieden. Man hört 
gegentvärtin „im WeichseUande". tvie Polen amtlich genannt wird, die 
Bauern recht laut murren und eine Regierung verwünschen, tvelche ihnen 
die Religion nimmt, die Orgeln auS der Kirche entfernt und dnfür täglich 
die Steuern vergrößert und neue Frohndienste beim Bauen öffentlicher 
Straßen schnsit. Dies Element kommt freilich ettvaS zu spat zum schaurigen 
Bewußtsein des Joches und der Knute; allein Rußland dürste doch bald 
in die Lage gerathen. mit dieser Größe rechnen zu müssen. AuS guter 
Quelle wird berichtet, daß das Landvolt, welches auf vergratiene Waffen 
seit jeher fahndete und solche im VorfindungSfalle an die russische Regit, 
rung ablieferte, gegenwärtig wohl auch nach Waffen spürt, die zur Zeit 
des letzten polnischen Aufstaudes in den Wäldern vergraben worden; daß 
es aber diese nicht mehr ausgräbt und abliefrrt. sondern die Begräbnißorte 
einfach „zur Wissenschaft" nimmt. 

Dlt Engländer scheinen in der That Abyssinien räumen zu 
wollen; wenigsten thcilen öffentliche Blätter die Bestimmung über di, 
Rückkehr der britischen Truppen mit und bezeichnen die Regimentkr. welche 
nach Indien, und jene, die geradewegs nach England heimtehrcn werden. 
In der englischen Presse wird die Forderung, daß man sich mit dem 
errungenen Erfolge zufrikdengeben soll, immer häufiger; der „Epeltator" 
begründet dieses Verlangen in folgender Weise: „Die Ehre Großbritanniens 
ist gerächt worden, und überall durch Asien, Ivo nur ein maliomedanischer 
Pilger seinen Weg nimmt — und in Ästen ist der mahomedantiche Pilger 
allgegenlvärtig — »virv die neue Geschichte in fünfzig Sprachen und 
Mundarten erzählt werden, die Geschichte von der stacht der weißen 
Herren Indiens, des Landes, welches jeder Mahomedaner noch als ein 
den Gläubigen bestimmtes Srbtheil betrachtet. Wahrung und Erhöhung 
des britischen Namens und Ansehens in dem großen indischen Reiche sind 
eine Errungenschaft, welche mit dcn fünf Millionen, die der Spaziergang 
nach Magdala gekostet, nicht zu theuer bezahlt sein dürfte." 

D e r  S t a a t s p r o e e ß  g e g e n  J o h n s o n  i s t  n o c h  i n  d e r  
Schwebe. Amerikanischen Blättern zufolge hat der Redner für die Attklage 

die Beweisführung begonnen; er sagt: Der Peäsldent habe kein Recht, die 
Gesetzlichkeit einer Kongreßakte in Frage zu stellen, er habe dieselbe nur 
auszuführen und keineswegs das illecht, das Gesetz zu verletzen, um eine 
richterliche Entscheidung über seine Giltigkeit zu erzielen. Die Behauptung, 
der Präsident habe gesetzlichen Beistand gesucht, sei ein reiner Vorwand; 
er habe nur die RegiernngSabtheilungen despotisch beherrschen wollen, um 
sie zu gesetzlvidrigen Zivecken zn benützen und die Verfassung im Sinne 
der Rebellen umzugestalten. Der Ratl» deS KabinetS sei keine Rechtfertigung 
für den Präsidenten, wenn er die Verfassung verletze. Die Reden John-
sonS seien klare Beweise, daß der Präsident keine passende Persönlichkeit 
für seinen Posten sei; die Anklage sei als vollständig begründet erwiesen, 
und die Berurtheilung »verde den Frieden und die alte Ruhe im Lande 
wieder herstellen. 

Vermischte Nachrichten. 
(L. u j t s ch i f f^a h r t.) Ein Deutsch Amerikaner. Namens Kaufmann, 

hat ein neues T^em der Luftschiffsahrt ersunden. welches vollständtg den 
Flug des Vogels nachahmt. Eine Dampfmaschine bewegt zwei ungeheuere 
Flügel, welche das Schiff schwebend und fortbewegend halten, während 
zwei turbinenartige Flügel die Steuerung besorgen. Kaufmann baut eben 
eine Modellmaschine. die 80 Ztr. wiegen soll und eine Maschine von 120 
Pferdekrast hat. Dieselbe soll, wie »vir aus sicherer Quelle vernehmen, auf 
der Ausstellung der Luftschisfer-Gesellschast im nächsten Juni beim Kristal« 
Palast probirt werden. 

( B ä u e r l i c h e  V e r h ä l t n i s s e  i n  R u ß l a n d . )  N a c h  a m t l i c h e n  
Berichten der obersten russischen Regierungsbehörden waren die Verhältoisse 
der Bauern am 1. Jänner 1868 solgekl)e: Die Zahl der noch in einem 
Pflichtverhältnisse verbliebenen Bauern betrug 3.L29.S32; jene der Bauern, 
deren Pflichtverhältniß durch Enverbung ihres Landantheils unter Mit« 
wilkung der Regierung oder auch ohne dieselbe, durch Schenkung eines 
Theils des Landantheils, oder laut besonderer Verordnungen (wie Haupt« 
sächlich in den »vestlichen Gouvernements) gelöst worden. 6.146,6SS Seelen 
mit Einschluß der 1.l68.1S0 Seelen in den »vestlichen Gouvernements, 
für welche die LoskaufSakte noch nicht bestätigt »varen. Durch Loskauf 

D i e  V e h m g e r i c h t e .  

v«» Ä. w. 
Wohl über kein Institut unserer deutschen RechtSgeschichte sind noch 

bis auf den heutigen Tag. namentlich unter dcn Vaien. irrigere Vor-
stellungen verbreitet, als über die „Gerichte der heiligen Nehme." Die 
Meisten können Ach diese Gerichte gar lucht anders denken, als daß sie 
dieselbe»» in ein unterirdisches Gewölbe. eine Höl»le. eine unheimliche Ruinc 
oder in das »»ächlliche Dunkel eineS WaldeS versetzen, und gelviß glaubt 
derjenige ein recht klares Bild von ihnei» zu haben, der in GoetheS Götz 
von Berlichingen die Szene gesehen hat. in tvelcher die vrrmummten. in 
la»lge schwarze Mäntel gehüllten Vehmrichter über Adelheid von WeiSlingen 
zu Gericht sitzen und der Aeltrste daS Nrtheil verkündet: 

„Sterben soll sie! sterben deS bitteren doppelten Todes; mit 
„Strang und Dolch büßen doppelt doppelte Misscthat. Äreckt 
„eure Hände empor und rufet Weh über siel Weh! Wkh! in 
„die Hände des Rächers!" 

und nun alle die verkappten schivarzen Gestalten mit dumpfen Stitnmen 
»u den unheimlichen Rnf ausbrechen: „Weh! Wehl Weh!" 

Derartige BorsteUungen aber sind gru»»dfalsch und es dürste wohl 
nicht uninteressant sein, über diestS merkwürdige RechtSinftltut. daS Jalzr-
hunderte lang, biS es auSortete und beseitigt lverden mußte, eine getvaltige 
Macht über das ganze deulsche Reich zum gerechten Schrecken der Schul-
digen und zum Segen der Gcsälirdcten und Verletzten entivickelte, so wie 
über seine Entstehung, seine Verfassung und sein Verfahren eiitige Auf-
klärung zu verschaffen. 

In der vorkarolittgischen Zelt, also biS in daS achte Jahrhundert 
nach Cl)r., ging in dcn deutschen Landen Recht und Rechtspflege lediglich 
vom Volke aus. Jedes Gericht bestand aus einer Anzahl freier, ansässiger, 
waffenfähiger Männer, den s0i,enannten „Urtlieilssindern," welche für 
jeden einzelnen Fall aus dem Volke. daS sich zntn Zweck dcS abzuhalten
den Gerichts versammelt hatte, ausgewählt wurde«. 

Seit Kaiser Karl dem Großen erlitt dies aber eine Ae»»derung. Nach« 

dem nämlich mit dem ganzen Reich behufs einer sicheren Ueberwachung 
und geordnetern Ver»valtui»g die so überaus »vichtige und folgenreiche 
Eintheilung in OomitawZ. d. h. größere Länderbezirke mit einem kaifer» 
lichen Beamten: eomss, (Gras) an der Spitze vorgenommen worden 
war, wurde für die Gerichte ivt Bezirke dieses Grafen ein für allemal 
eine gewisse Anjahl Männer zu ..Urtheilsindern" bestellt, welche nunmehr 
den besonoern Natnen seadim „Schöffen"- erltielten. Das übrige Volk 
»vard dadurch jedoch keineswegs von aller Theilnahme an der Rechtspflege 
ausgeschlossen, dasselbe behielt vielmehr insofern immer noch einen ge-
tvissen Antheil an derselben, alS eS nicht nur berechtigt blieb, bei den 
Gerichten der Schöffen als sogenannter „llmstand" gegemvärtig zu sein, 
sondern von jenen selbst in schwierigeren und wichtigcrku Fällen zu Rathe 
(„in das Gespräch") gezogen wurde, übeidieß auch jeder Einzelne aus 
dem „Umstände" besugt war. daS von den Schöffen gefundene Urtheil 
anzufechten (zu „schelten"). 

Eine ganze Provinz, d. h. eine Reihe von Gauen und Grasschaften, 
stand »»nter der Oberaufsicht eineS höchsten kaiserlichen Beamten, des söge-
nannten Sendgrafcn. der. um die gesammte Verwaltung zu inspiziren. 
d a s  L a n d  a l l j ä h r l i c h  d n r c h r e i s t e  n n d  s o g e n a n n t e ( P r o v i n z i a l l a n d .  
tage) abhielt, auf welchen die einzelnen Grafen mit einigen ihrer Schöf
fen erscheinen mußten. Bei Gelegenheit dieser wurde dann zugleich 
auch in dettjenigcn Fällen Gericht gehalten, in welchen der Graf Recht 
verweigert hatte oder der Beklagte Nicht zu erlaugen gewesen war. 

Wie alle Versaminlungen deS Volkes fanden auch alle Gerichte auf 
offenem Felde, unter freiem Himmel statt, und das ganze Vekfahren war. 
da Jedcrtnann freien Zutritt zu denselben hatte, ein durch^iuS öffentliches. 
War der Volgeladene erschienen, so »nußte der Kläger seine Klage vor
bringen und er konnte, wenn der Beklagte lengnete. letzteren sofort zum 
Zweikampfe herauSsordern, weil man glaubte, in einem solchen Zweikampfe 
würde die Gottheit demjenigen, welcher im Rechte sei. den Sieg verleihen. 
Unterließ der Kläger eine solche Herausforderung, so hatte er nicht etwa 
scine Klage zu beweisen, sondern dem Beklagten lag ob. sich von derselben 
zu ..reinigen." Unserer NcchtSauff.^ssung erscheint freilich eine solche Ber
theilung der BelveiSlast ganz unnatürlich, sie siitdet aber ihre gute Erklä« 
rung in dem altgermanischen Recht der Fehde, d. h. der blutigen Rache, 



ohne Mitwirkung de? RMernag find ö48.S29 Aa»ern auf Erund svo« 
32V4 Verträgen sreie Landbesitzer geworden. Unter Mitwirkung der 
Regierung haben 4.429.966 Vauern auf Grundlage von 46,407 Ber« 
trägen und Akten (letztere in den westlichen Gouveruements) ihr Land zu 
eigen gemacht. 

(B e rg st u rz.) Au Bitten in der Schweiz. Kanton Glarus, ist, 
»vie wir bkreits gemeldet, ein so furchtbarer Srdsturz erfolgt, dat man 
seine» Lebens nicht mehr sicher ist. Am vorletzten M'ttwoch Morgens um 
vier Uhr rollte eine ungeheure Lawine den Berg herunter und blieb aus 
der Hälfte des W^s stecken; in Folge dtssen löste sich die Erde mit der. 
Felsen, und von Mittag an begannen die Erdstürze, welche bis zum 1. 
dieses Monats ununterbrochen dauerten. Es war fortlvährend ein Gekrach 
und Getöse, wie wenn mit Kanonen geschossen würde. Ein bedeutender 
Theil des betreffenden Ortes ist von den Bewohnern geräumt worden. 
Der Schaden ist groß ; Leute, die vorher reich waren, sind über Nacht 
arm geworden. 

( T h e a t e r  s c h u l e . )  W i e  d e r  „ R h e i n i s c h e  K o u r i e r "  v e r n i m m t ,  g e h t  
man seit einiger Zeit ernstlich damit um, in Wiesbaden eine Thiaterlchule 
zu errichten. 

(Der ungarische Verkehrs« ini st er. GrasMiko) 
beantragt auter anderen Arbeiten die Regulirung der Drau mit einem 
Aufwände von 1.200.000 fi. 

Marbmger Verichte. 
( M  a u t h '  O r d n  u  n g . )  D i e  g e h a r n i s c h t e  E r k l ä r u n g ,  w e l c h e  d e r  

Obmann der Bezirksvertretung. Herr Hauptmann Geidl. jüngst in der 
Mauthfrage abgegeben, nämlich; an das Finauzministerium sich wenden 
zu wollen, falls nicht binnen vierzehn Togen die Zusicherung ertheilt sei, 
daß dieAurückversetzung des Mauthsthrankens, wie verlangt worden, statt-
finde — diese Erklärung scheint doch gefruchtet zu habea ; denn bereits 
am S. d. M. ist von der hiesigen glnanzbezirksdirektion an „Herren Joh. 
Sirstmayr, Besitzer und Mauthpächter in Marburg- folgende Weisung 
ergangen: „Sie werden auf Grund des Erlasses der hoi,tn k. t. Finanz-
landesdirektion vom 18. April d. I. g. 3409 beauftragt, den Mauth-
Ichranken am Drauthore von dem Standorte, auf welchem derselbe seit 
dem Monat Juli 1867 steht, auf den Punkt, wo er seit Jahren stand, 
längstens bis 1. Juni l. I. zurückzuversetzen." Eine Abschrist dieser Ur-
künde ist auch dem Bezirksausschusse „zur gefälligen Kenntnißnahme" mit« 
getheilt worden. 

(Sitzung des Gemeiudeausschusses vom 7. Mai.) 
Herr Joseph Löschnigg erscheint als Ersatzmann für das verstorbene Mit« 
glied der Gemeindevertretung. Herrn Bürgermeister Andreas lappeiner. ̂  
von siebzehn Gesuchen, betreffend Unterstützung, finden nur sechs Erhö-
rung. — Die Mühlgaffe soll beschottert, die Zahl der Laternen in der 
selben um eine gegenüber dem Hause des Herrn Schosteritsch — ver
mehrt und die Laterne vor dem Brandstätter'schen Hause an die Ecke de» 
Lach'schen Gebäudes versetzt werden. — Die Straße beim Ringelschmied 
in St. Magdalena soll erweitert und beim Schulhaus ein Steinkegel 
gesekt werden, um das Befahren des Schulhausplatzes zu verhindern. 
Aus das Gesuch von Hausbesitzern in St. Magdalena wird beschlossen, 
die Gtratze. welche länas der Eisenbahn vom früheren Mauthschranken 
an zum Kärntnerbahnhofe führt, zu beschottem und eine Laterne an der 
Rampe der Bahn, bei der Kaserne aber zwei Laternen aufzustellen. — 
Die Bauabtheilnna legt den Plan der neuen Mädchenschule sammt dem 
Ueberschlage der Kosten vor. Letztere würden sich auf 20.666 fi. 74 kr. 
belaufen; der vöthige Brunnen würde nicht im Hofe, sondern vor dem 

indem der Einzelne für eine erlittene Verletzung sich eigenmächtig 
Genugthuung verschaffen durste und der Beklagte von der gegen ihn 
gerichteten Beschuldigung unr dadurch sich befreien konnte, daß er in dem 
Kam^e de» Sieg davon trug. 

Die Art und Weise, wie sich der Beklagte von der erhobenen Klage 
reinigte, geschah zunächst durch seinen Eid ; dieser allein aber reichte zu 
seiner Freisprechung nicht hin, vielmehr mußte mit ihm noch eine Anzahl 
sogenannter „Eideshelfer" schwören, die den Eid des Beschuldigten 
dadurch bekräftigten, daß sie eidlich ihre Ueberzeugung betheuerteu. der 
Augeklagte sei im Rechte, er schwöre „rein und nicht mein" (einen reinen 
Eid. nitht eine» Meineid), listete er den Reinigungseid nicht, oder 
fanden sich die erforderlichen Eideshelfer nicht oder erschien der Beklagte 
auf die an ihn erlassene Vorladung gar nicht, so wurde er verurlheilt 
und zwar traf ihn. wenn es sich um ein Verbrechen handelte, die Acht, 
durch die er dergestalt sried- und rechtlos wurde, daß ihn Jedermann un-
gestrast tödten konnte. 

Räch den karolingischen Kaisern bis etwa in das dreizehnte Jahr-
hundert verschwanden diese Grafengerichte allmählich fast aut ganz Deutsch-
land und wurden landesherrliche, weil um diese Zeit die Grafen sich 
selbst ^u Herren des Landes machten und die Grafengetvalt. die sie bisher 
uur als ein kaiserliches Amt autgeübt hatten, als ein selbständiges, erb-
liches Recht, und damit die Herrschaft über ihren Gau, d. h. die LandeS-
hoheit sich anmaßten. 

Rur in einem Theile Deutschlands blieb es noch eine geraume Zeit 
beim Alten. In Westphalen»nämlich entwickelte sich die Landeshoheit 
erst später und deshalb erhielten sich hier auch die altgermanischen Gerichte 
als kaiserliche viel länger, indem immer noch ein Graf, der nunmehr 
Freigraf hieß, an ihrer Spitze stand. Selbst als endlich auch in West-
phalen die Landeshoheit um sich griff, änderte sich dies nur insofern, als 
seitdem an die Stelle des Freigrafen der Landesherr trat, dieser aber die 
Gerichtsbarkeit nicht als ihm eigenes Recht ausübte, sondern mit derselben 
als sogenannter Stuhlherr vom Kaiser nur belehnt wurde. 

Aus diesen westphälischen Gerichten gingen die Vehmgerichte helvor. 
Seit wann sie aussÄießlich so genannt wurden, läßt sich geschichtlich 
nicht nachweise»; ebensowenig weiß «an noch heutigen Tages eine un-

Hause flehen und zur öffentlichen Benützung überlassen werde». Als Bau-
platz wird die südwestliche Ecke des Sophienplatzes bezeichnet und würde 
das Gebäude das Eckhaus zwischen der Alleegasse und der Kaiserstraße 
bilden. Die Länge soll 16 Klafter, die Tiefe 2S Klaster, zusammen 400 
Klafter, betragen; eine Klafter des Baugrundes käme auf 6 sl. Herr Joh. 
Girstmayr erklärt, daß er diisen Bauplatz um 2400 fl. kaufen und der 
Gemeinde als volles Sigenthum überlassen wolle unter der Bedingung, 
daß sie denselben zum Bau eines Schulhauset verwende. Auf den Antrag 
drs Herrn Baron Rast wird dem Geber der Dank der Versammlung 
ausgesprochen und erheben sich die Mitglieder zum Zeichen der Anerken-
nnng von ihren Sitzen Plan und Kostenberechnung werden der Finanz-
Abtheilung zur Entwerfung des Finanzplanes zugewiesen. — Hausbesitzer 
der Kärntnergasse haben versprochen, zur Kanalisirung derselben 1800 fi. 
beitragen zu wollen. Die Kosten der Kanalisirung. Planirung und Beschotte
rung dieser Gasse von der Brücke beim Bezirksamts - Gebäude bis zum 
Mojer'schen Hause sind auf 20SS fl 60 kr. veranschlagt. Die Abtheilung 
stellt den Antrag, die Arbeit in Angriff zu nehmen und die fthlendeu 
28S sl 60 kr. aus Mitteln der Gemeinde zu decken, sobald die gezeichneten 
Beiträge der Hausbesitzer entweder gezahlt oder durch rechtsverbindliche 
Erklärungen gesichert worden. Dieser Antrag wird zum Beschluß erhoben 
mit dem von Herrn Mohor beantragten Zusätze, daß der Boranschlag nicht 
dürfe überschritten tverden. Die Kanalisirung der Kärntnergasse vom Moser -
schen Hause bis zum Hause des Herrn Tschellgi uud die Kanalisirung der 
Flößergasse würden 4S1ü fi erfordern: an freiwilligen Beiträgen würden 
nur 1715 fi. geleistet und blieben somit 2600 fi. ohne Deckung. Die 
Herren: Perko, Wiefinger. Stampfl. Baron Rast und Badl sprechen für 
die Kanalisirung der ganzen Kärntnergasse «ad der Flößergasse; Herr ^ 
Reiser beantrag, mit den Hausbesitzern der östlichen Kärntnergasse und 
mit jenen der Domgaffe Verhandlungen anzuknüpfen wegen Leistung von 
freiwilligen Briirägen; wird ein günstiges Ergebniß erzielt, so möge die 
Finanz Abtheilung in der nächsten Sitzung Bericht erstatten. Den Herren ? 
granz Taferner (Stadt. Draugasse). Johann Goriup. Anton Pomprein 
(Kärntner - Vorstadt) und Jgnaz Geidl (Magdalena -Vorstadt) »vird die 
Bewilligung zur Eröffnung von Wirthshäusern ertheilt. Das Gesuch der 
Frau Baronin Gall. betreffend Eigenbau - Weinschank in der Biktringhof-
Gasse wird bewilligt. Herr Johann Karl hat sein Gesuch, betreffeud die 
Eröffnung eines Kaffeehauses in der Viktringhof - Gasse zurückgezogen. — 
Die Verhandlung über die Anfrage und die Zöorschläge des Politisch volks-
wirthschastlichen Vereins „Fortschritt" hinsichtlich der Einhebung des Platz-
sammlnngs- und Abmaßgeldes wird auf die nächste Sitzung vertagt, weil 
der Berichterstatter erklärt, sich noch genaner insormiren zu lvollen. 
Der städtische Wegmacher Herr Mathias Kossär erhält eine Belohnung 
von 50 fi. Wege» außergewöhnlichkr Leistungen im verfiossene» Winter. — 
He?r Gineenz Kanduth, Schlossermeister in der Alleegasse wird i» de» 
Gcmeindeverband ausgenommen und erhält die Bewilligung zur Ehe mit 
Fräulein Maria Thomann von Mahrenberg. Der Bürgermeister, Herr 
Joseph Banealari, bringt zur Kenntnis, er habe dem Herrn Rob. Pfrimer 
die Bewilligung zur Ehe mit Fräulein Juliane Manhardt von Windisch-
Aeiftritz ertheilt. und ersucht um nachträgliche Genehmigung. Wird ent
sprochen. — Das Gesuch des Herrn Schinzl um Verleihung der Stelle 
des städtischen Kapellmeisters wird abschlägig beschieden, weil die Gemeinde
vertretung überhaupt nicht Willens ist. diese Stelle wieder zu besetzen. — 
Der Herr Bürgermeister verlieft die Autwort des Grafen Anton Aners-
perg (Anastasius Grün) vom 3. April dieses Jahres auf die Adresse des 
Gemeindeausschusses. Wird zur Wissenschaft genommen. — Herr 
Stampfl und Genossen, die Herren: Alois v. Kriehnber, Baron 
Rast G. Stark. Oehm, Sticht, Joseph Löschnigg. Dr. Waltner, 

trügliche Erklärung des Ramens zu geben; jedenfalls aber ist die Anficht 
von Grimm die wahrscheinlichste, daß das altdeutsche Wort; Vehme — so 
viel als „Ding" d. i. Gericht bedeutet. 

Während in allen übrigen Gerichten nur der unmittelbar oder 
wenigstens mittelbar Verletzte (z. B. der Ehemann für die Ehefrau) als 
Ankläger auftreten konnte, hielten sich die »vestphälischen Schöffen („Frei
schöffen") für berechtigt, bei getvissen. namentlich schwereren Verbrechen in 
ihrem Namen als Ankläger („Rüger") vor den Freigerichte» Klage zn 
erheben. Aus diesem Recht wurde dann eine Pfiicht und diese mußte 
von j^dim einzelnen Schöffen mittelst Eides ausdrücklich übernommen 
werden. 

Anfangs beschränkte sich freilich diese Rügepfiicht nur auf deu Spren
gel jedes einzelnen Gerichts, später aber, namentlich bei der immer mehr 
überhand nehmenden Rechtsunsicherheit, erstreckte sie sich sür gewisse Fälle 
über denselben hinaus. Leistete näinlich der Angeschnldigte der Ladung 
seines ordentlichen Richters keine Folge, oder weigerte sich dieser Richter, 
den Beklagten zum Erscheinen vor sein Gericht vorzuladen, was leider 
nur zu häufig vorkam, dann glaubten es die westphälischen Freischöffen 
übernehmen zu müffen. dem verletzten Rechte Genugthuung widerfahren 
zu lassen und das begangene Verbrechen in ihrem Namen ju „rügen"; 
sie hielten sich hierzu um so mehr sür berechtigt, als sie ja die Syöffen 
von kaiserlichen Gerichten waren, die als solche im ganzen deutschen Reich 
Anerkennung finden mußten. 

Jtt dieser Ausdehnung lag damals ein großer Segen, denn gar 
traurig sah es in der Zkit des Faust- und Fehderechts im deutscheu Reiche 
aus. Ueberall herrschte die größte Willkür, überall die Macht des Stär« 
teren. Die abscheulichsten Verbrechm «»»urden ungestraft Verübt, den» in 
vielen Fällen wollte, in den meisten konnte der Richter des Thäters nicht 
habhaft iverden, weil bei der Menge von Territorien, in welche das 
deutsche Reich zerfiel, rs dem Verbrecher ein Leichtes war. aus einem in 
das andere zu fliehen und so der Verfolgung seines ordentlichen Richters 
zu entgehen. An eine nur einigermaßen geordnete Polizei war nicht 
ju denken und bei den ewigen Kriegen, die der Kaiser theils im Reiche 
selbst, thrils nach Außen zu führe« hatte, vermochte er nicht, der grenzen
losen Verwirrung und Rechtsunsicherheit abzuhelfen. 



Johann Sirstmayr, Joseph Wundsam. griedrich Lehrer. Ogrisegg. Vadl. 
Perko. «agaer. vieflMr. Mohor vnd PichS stellen einen Dringlichteitt-
antrag. betreffend die Ansscheldung der Stadt Marburg auS dem Bezirks, 
verbände. Die anssührliche Begründung diejet Aatr^es. der fich auf 
das finanzielle Mißverhilltniß stützt, bringen wir am Mittwoch; da» Be. 
gehren lantet: „ES möge bei dem h. Landtage in der nächsten Session 
eine Aenderung de« BezirkSvertretunk« Gesetze» vom 14. Juni 1866 
ö/G.-B. Nr. 19, K. 3. durch ein LandeSgesetz dahin angestrebt und erwir?» 
werde«, daß die Stadt Marburg al» ein eigener politischer Bezirk au» 
dem. Verbände de» bi»herigen Bezirk»vertretung» Körper» ««»geschieden 
werde und gleich der Lande»hauptstadt Gr^ in jeder Beziehung vom 
VezirkSverbande «»»genommen sei." Herr Dr. Reiser halt den Antrag 
nicht silr so dringlich, daß man heute schon darüber berathe ; der Land-
tag werde erst im nächsten Monat eröffnet und die Frage sei für Mar-
bürg nicht blo» in finanzieller, sondern auch in politischer und nationaler 
Beziehung wichtig. Der Redner beantragt, den Gegenstand der ersten 
Abtheilung zur Begutachtung zu überweisen. Herr Perko meint, die 
Stadt bedürfe de» Slnfiuffe» auf da» Land nicht, dieser Hube keinen 
Zweck. Die gina^frage sei dringlicher Natur; e» möge die Stadt sich 
von allen überflüssigen, drückenden Au»lagen befreien und e» soll darum 
die Beschlußfaffung nicht verschoben werden. Herr Baron Rast spricht in 
Weichem Sinne. Die Stadt habe keinen Einfiuß auf da» Land; die 
Abstimmung zeige, daß die Vertreter der Stadt sich in der Minderheit 
befinden. Herr Wiifinger behauptet, die Städter seien daran selber schuld, 
da fit in der Bezirttvertretung nicht erschienen. Herr von geyrer erklärt, 
er würde in volkiwirthschaftlicher Beziehung e» bedauern, wenn die Au»' 
scheidung stattfände; die Vertretungen jener Bezirke seien die besten, in 
welchen e» Städte gibt. Die Städte wirken durch Intelligenz. E» gebe 
Sachen, die noch höher stehen, al» da» Geld. Herr Perko entgegnet, die 
jetzige B,zirk»vertretung sei doch eigentlich nur eine Strabenmeifterei und 
dafür so viel zu bezahlen, könne nicht praktisch sein. Der Antheil an 
den Bezirkstosten steigere sich mit der Vergrößerung der Stad». Herr 
von Feyrer glaubt nicht, daß die Bezirt»vertretuagen bleiben werden, wie 
fie eben find; der Wirkung»krel» werde sich erweitern und dann wäre e» 
nachtheilig, wenn die Stadt fich den Einfluß entzogen, den fie haben 
könnte. S» werde fich z. B. al» nothwendig herausstellen, daß die Be-
zirk»vertretunaen Arbeitshäuser errichten; auch dti» Armenwesen dürfte 
Sache de» Bezirke» werden. Herr Mohor mißbillitst. daß die Stadt 
zahlen soll und Niemand wisse, wofür? Niemand könne ̂ gen, welche 
wohlthat wir der Bezlrk»verlre»ung verdanken. Wenn dM Bezirk ein 
Armenhaus bauen wolle, so möge er die Au»lage« decken; wir haben 
bereit» unser Armenhau». Wir halten un» an die Gegenwart, und wenn 
Ar unser Geld für un» selbst verwenden, so ist e» unser Nutzen. Herr 
Perko ist überzeugt, wenn die Versorgung der Armen zur Bezirkssache 
erklärt würde, dann müßten wir erst recht bedauern, noch im BezirtSver« 
bände zu sein. Arbeitshäuser können nicht von Bezirken, sondern nur 
^m Lande errichtet werden, und da hätten wir ohnedem zu konkurriren. 
Nachdem noch Herr Stampfl für die Dringlichkeit gesprochen, wird sein 
Antrag zum Beschluß erhoben. — Die Anfrage, welche Herr Badl i» der 
letzten Sitzung hinstchtlich der «bgrabungen in ber Tegitthoff-Straße ge-
stellt, wird beantwortet; der Herr Bürgermeister beruft stch auf da» 
«ommission»protokoll. welche» anf den Sjtznng»btschluß sich bezieht, und 
erklärt, daran» kei zu entnehmen, daß die Abgrabung nach dem vom Ge» 
meindea«»schuß gebilligten Plaue stattfinde. — Der Herr Bürgermeister 
theilt der Versammlung mit, e» habe im allgemeinen Krankenhau» ein 
neuer Gang gebant werden müssen und die» habe zugleich den Bau eine» 
Badezimmer» und einer Waschküche nothwendig gemacht. Der Au»bau 

Zu dieser trüben Zeit war e», in welcher die Gerichte der heiligen 
Vehme ihre Macht entfalteten und einen gerechten Schrecken über da» 
ganze deutsche «eich verbreiteten. Ihnen hatte man e» zu danken, daß 
kein Verbrecher jetzt mehr ficher war. ungestraft zu entkommen, denn wo-
hin er auch fliehen mochte, feine Rächer» ereilten ihn sicher. 

wie früher alle germanischen Gerichte, so wurden ansang» auch die 
weftphälischen theil» regelmäßig, zu bestimmten Zeiten im Äahre, theilS 
bei anßerordentlichen Beraniajsnngen besonder» abgehalten. Im ersteren 
F a l l e  h i e ß  d a »  G e r i c h t  d a »  „ e c h t e "  o d e r  „ u n g e b o t e n e  V i n g . "  
weil Ort und Zeit der Versammlung bekannt war und daher nicht speziell 
zu derselben vorgeladen wurde; im andern Fall dageaen hieß eS daS 
gebotene,",„vorbotene" oder „verbotene Ding", weil die 
Parteien sowohl al» die erforderliche Anzahl von Schöffen besonder» vor-
geladen (entboten) werden mußten. Mit dem Verschwinden der alten 
Grafengerichte und dem llmsichgreifen der Territorialgerichtobarkeit kamen 
aber die ungebotenen Gerichte fast überall außer Anwendnna und auch 
in Westphalen wurde da» verbotene Diiw die Regel. 

Die Behmgerichte wurden nur in Westphalen gehalten und e» ist 
Fabel, wenn noch heutzutage an vielen Orten Deutschland» in alten 
Schlössern, versallenen Burgen u. dgl. finstere Gemäch.r gezeigt werden, 
in denen die Männer der heilixn Nehme zu Gericht gesessen haben 
sollen. Ebenso dursten die SchöW der Vehmgerichte (Freischöffen) ur-
sprünglich nur Einheimische, also Westphalen sein; man sah nber bald 
ein, daß. wenn der Recht»unsicherheit wirksam abgeholfen, wenn an den 
Verurtheilten die verdiente Strafe wirklich vollzogen werben sollte auch 
Fremde al» Vehmschöffcn aufgenommen werden mühten. So geschah e». 
und im Anfange de» vierzehnten Jahrhundert» waren durch daS ganze 
deutsche Reich Tau sende und Abertausende von solchen Richtern der hri« 
ligen Vehme verbreitet. Zeder frei und ehelich Geborne. an dem lonst 
kein Makel haftete, konnte — aber nirgend» ander» als in Westphalen — 
in den Bund der Vehmrichter aufgenommen werden. Wcr e» irgend 
möglich machen konnte, der scheute die Reise nicht, um in Westphalen 
den Schöffeneid zu schwören und sich einweihen („wissend machen") zu 
lassen. 3m Gegensatz zu diesen Eingeweihten (..Wissenden") hießen alle 
übrigen, die nicht Vehmschöffen waren, „Nichtwiffende." 

der vierten Fronte, der schon seit lange beschlossen ist. müsse jetzt in An« 
griff genommen werden, da die Vergrößerung nothwendig sei. Die Ge-
meinde beziehe vom Laude»fond einen jährlichen Beitrag von 1400 sl. 
Dieser Beitrag müsse im Verhältniß zur Vergrößerung der Anstalt er« 
höbt werden. Die Baukosten belausen fich auf 7000 fl. Der Herr 
Bürgermeister ersticht um die Genehmigung de» Baue», sowie um die 
Vollmacht, bei der hiesigen Sparkasse ein Darleihen aus da» Krankenhaus 
selbst ausnehmen und beim LandeSauSschuß um die Erhöhung de» Bei-
trage» einschreiten zu dürfen. Die Versammlung entspricht diesem Be-
gehren. — Die Gemeinde LeiterSberg macht bekannt, daß die Wahl der 
Kirchenpröpste und Armenväter der windischen Psarre vorgenommen wer-
den müsse und schlägt die Herren: Mohor und Kaibitsch vor. Herr 
Mohor lehnt diese Stelle ab und wird Herr Kolletnigg d. j. geivählt. 

( R e i t e r u n g l ü c k . )  D e r  G u t » b e s i t z e r  v o n  S t .  N i k o l a i  —  H e r r  
Walker — und ein Hußarenlieutenant au» Kranich»feld verließen am 
Freitag um 2'/. Uhr Morgen» zu Pferde die Stadt. Al» Beide im 
schärssten Ritt der Stelle naher kamen, wo die Reich»straße von der 
Kärntnerbahn gekre»ut wird, fuhr eine Lokomotive au» dem Kärntner-
bahnhof nach dem Südbahnhof: da» Pferd de» Lieutenant» tvnrde scheu, 
warf denselben ab und raste davon. Herr Walker sprengte dem Pferde 
nach, um e» zu fangen; dem Mauthschranken „Drauthor" wich da»selbe 
au», indem e» feldeinwärt» lief -- Herr Walker, der zu spät merkte, daß 
er sich dem Schranken nähere, wollte sein Pferd zurückreißen; es stürzte 
? Reiter über den Schlagbanm. Herr Walker, der stch 
die Hände zerschunden und da» Nasenbein gebrochen, begab sich mit sei-
nem Pferde nach der Stadt zurück. Da» reiterlose Pferd legte in einer 
halben Stunde den Weg nach Kranich»feld zurück, wo der Lieutenant, der 
wenig Schaden gelitten, um 6 Uhr Morgen» zu Fuße eintraf. 

( W o l k e n b r u c h . )  G e s t e r n  i n  d e r  N a c h t  v o n  1  b i »  3  U h r  t o b t e  
hier e^ furchtbare» Gewitter. Am schrecklichsten wüthete der Sturm auf 
dem Bacher, wo in der Nähe von Pul»gau ein Wolkenbruch niederging: 
in den Morgenstunden waren die Dorfbewohner beschäftigt. Schutt und 
Schlamm wegzuräumen. 

( D e r  p o l i t i s c h  .  V o l k »  w i r t h  s c h a f t l i c h e  V e r e i n  
„Fortschritt") wird sich morgen Abend um 7 Uhr im Saale de» 
Herrn Kartin versammeln. Zur Verhandlung kommen; 1. Die staatSbür-
gerlichen Rechte der Oesterreicher und 2. Gegenstände, die von Mitgliedern 
entiveder mündlich oder schriftlich angeregt werden. 

( G a r n i s o n . )  D i e  V e r l e g u n g  v o n  z w e i  S c h w a d r o n e n  P a l f f y -
Hußaren nach Marburg, von der schon lange die Rede war. ist nun 
für Ende Juni frstgesetzt. Die eine Schwadron ^ die erste — kommt von 
Leibnitz, die andere — die sechste^ von Radker»bnrg. DerRegiment»stab 
und der Stab der ersten Division, die bis jetzt ihren Standort in Rad-
kerSburg hatten, werden gleichfall» hieher verlegt. Die dritte Schwadron rückt 
gÄtz^^" nach Kranich»feld, die ziveite von letzterem Orte nach Windisch. 

Letzte Post. 
5" He^-sordn««g spll dt- Wehr-

' La«dw»hr ftarrer «»rmire», als «a» bisher 

w i r d » .  l S  d e s  ö f t e r ,  
r^chisch-^utsche« «a»dels»ertrages die A»sdeh«»ng der Kre^Ücktg-
keit a«f De«tschl^ dea«traae«, «eil dieser Varaaraph de» Vm-r-
ÜÄL? ^'^bßere Rechte i» Sksrddentschland gewAlßrt, als de» «d-re»rfe^»» 

Das Vrtheil gege» Zoh»so« wird abermorge» gesprpchen. 

Hiemit hing eine wichtige Eintheilnng der Vehmgrrichte zusammen. 
Man unterschied nämlich da» „offene." „offenbare Ding" und 
da» „heiMiiche,"da» „Stillgericht." auch „heimliche Acht." 
Bor da» erst,re wurden nur die Nichtwissenden geladen; war dagegen 
ein Schöffe, ein Wissender selbst angeklagt, so durste dieftr nur vor da» 
„heimliche Ding" entboten und nur in diesem ihm der Prozeß gemacht 
werden. Unter solchen heimlichen Gerichten, die man auch „die beschlossene 
Acht" nannte, darf man aber, wa» freilich au» Mißverständniß de» Ra« 
men» meistentheil» geschieht, nicht etwa Gerichte verstehen, die bei Nacht 
^d an unzugänglichen, verborgenen Orlen, in Höhlen. Ruinen und 
Waldern. gehalten worden wären; sie erl»ielten diese Namen blo». weil 
außer Wissenden Niemand an denselben Theil nehmen durfte und alle 
^wa anwesende Nichtschöffen sich entfernen mußten. Wie da» offenbare 
Dtng wurde übrigen» auch da» Stillgericht stet» bei Tage, unter freiem 
Himmel, an den bekannten Gerichts-, den sogenannten Mahl-Stätten auf 
offenem Felde, in der Regel unter dem Schutze eine» großen Baume» 
abgehalten. Da» „offene Ding" verwandelte sich sofort in ein „Still^ 
glicht," wenn die umstehenden Nichtwissenden, die meisten» nur au» 
Neugierde herbeigekommen waren, aufgefordert wurden, den GerichtSplntz 
zu verlassen. Dieser Aufforderung mußte sofort Folge geleistet iverden 
und wehe dem. der sich unbefugter Weise unter die Schöffen eingedrängt 
und dem Stillgericht beigewohnt hätte. Ohne Erbarmen ivurde ein solcher 
Eindringling, den man entdeckte, ergriffen und an dem nächsten Baume 
aufgeknüpft. 

Eine verartige Umwandlung de» offenen in da» heimliche Gericht 
kam sehr häufig vor; in allen den Fällen nämlich, rvtnn der Angeschul-
di^te auf die an ihn ergangene Vorladung sich nicht selbst gestellt hatte. 
Gegen einen Abwesenden in dieser geschlossenen Acht zu vtrfaijrcn, uament-
lich da» über ihn gefällte Urtheil geheim zu haltei». war dringend noth« 
wendig, damit derselbe von Niemand gewarnt iverden und auf seine 
Sicheriieit bedacht sein konnte. In dieser Geheimhaltung lag also d^ 
Houpteigenthümiichkeit und die Hauptwirksamkeit der Vehmgerichte. auch 
nannte man sie später überhaupt, selbst wenn daS Verfahren 
offenen Ding stattfand, „heimlige Gerichte." 

( S c h l u ß  f o l g t . )  



Teschästtberichte. 
Marburg, S. Mai.  (vocheamarttsbericht.)  veize« f l .  5.05, Korn s i .  

3.8S, Gerste si. 0.—. Hafer fl 0.—, Kukurutz fl. S.L5, Heiden fl. 2.9S, Hirsebrei» fl. 
t.—, CrdSpfel fl. I.os pr. M^ev. Rindfleisch 24 kr., Kalbfleisch 26 kr., Schwein-
fleisch luna 26 tr. vr. Pfund. Holz, hart 80" fl. 0.—, 18" fl. 5.70, detto weich 30" 
ß. o.—, IS" fl. 4.40 pr. Klafter. Holzkohlen hart fl. 0.60. weich fl. 0.50 pr. Netzen, 

fl. 1.20, Stroh, L^er. fl. 1.—, Streu- fl. 0.70 pr. Tentuer. 
Pettau, S. Mai.  (Wochenmarktsbericht.)  Weizen f l .  . ' ; .60, Korn f l  

S.60, Serste fl. 0.—. Hafer fl. 2.—, Kukuruß fl. 3.20. Heiden fl. 2.80, Hirsebrein 
fl. 6.--, TrdSpfel fl. 0.— pr. Metzen. Rindfleisch 'ohne Zuwage 25, Kalbfleisch 
ohne Ziiwage 24, Schweinfleisch jung 25 kr. pr.Pf. Hol» 36" hart fl. 10.—, detto weich 
fl. 0.— pr. Klafter. Holzkohle« hart fl. 0.50, detto weich fl. 0.40 pr. Metze«. Heu fl. 
o.—, Stroh, Lager- fl. 0.90, Streu- fl. 0.— pr. Centner. 

8. Vvlltmsiln'8 pllotoKrApliiiiellvr Sslo« 
in Ntarkurg (Sticht» Zarten) 

ist von nun an tRxNod geöffnet und eS finden die Aufnahmen 
«»unterbrochen von 9 Uhr Früh bis 5 Uhr Abends statt. (38 

Besonder« g«te» Zwirn 
zum Nähen, Stricken und für Nähmaschinen, solvit alle Gattungen 

Baumwolle 
zum Stricken, Häckeln, Nähen und Schlingen empfiehlt die Handlung des 

Xr. 2L, ävr Nerrva kawAv?aolu»«l' a Lökv«. (285 

Der ergebenst Gefertigte bringt hiemit jur geneigten Kenntniß, daß 
e< ihm gelungen ist. Herrn MaliSzewki, stiiher Z^Wenten bei« 
HofllhotograPheu Ana er er, für sein Atelier als GeschSftSleiter und 
Theilnehmer zu aequiriren, und empfiehlt fich einem P. T. Publikum 
auf's Beste. — Die photogr. Aufnahmen finden täglich ohne Unterschied 
der Witterung von 6 Uhr Krüh bis 6 Uhr Abends statt. 

Achtungsvoll 

282) Phstograph. Herrengasse Nr. 114. 

K ö k r o r v v L  
empfiehlt zur geneigten Abnahme 

Conditor, vis-s.-vi8 dem Gasthof „zum Mohren". 

Dank und Anempfehlung. 
Ich zeig« vnn geehrkn Publik«« «rgebenst an, daß ich Mkinln 

Gasthof „zum Lamm" i« Pettau verkauft un» den 
Gasthof „zur Stadt Wteu^« ta Marburg 

gekauft habe, wo ich da« Geschäft in eiftener Reiiie fortführe. Indem 
ich'allen werthen Säften, die mich während zwölf Jahren >ii Pettau mit 
ihrem Befuche beehrt halien, hicmit de« verbindlichfte» Dank autspreche, 
erlaube ich mir »Ungleich, dem steehrtea Publikum meinen Gasthof „zur 
Stadt Wien" höflichst zu empfehlen. Es wird mein ei^gste» Streben 
sein, da» geschenkte Zutrauen durch ante Getränke, schmackhafte Speisen,, 
prompte Bedienung und billige Preise zu rechtfertigen. Fiir Fahrgelegen-
Helten nach allen Richtunae« ist besten» gesorgt. 

Marburg, am 2. Mai 1S6S. stgi 
Joha«« Wte«thaler. 

GHausWlten -Eröffamg. 
Indem ich für den meinem Sasthanse bisher zu Theil gewordene« 

Zuspruch den höflichsten Dank autspreche. beehre ich mich anzuzeigen, daß 
ich meinen SiKgarten sammt 2 Kegelbol,nen von S»««tag »e« Z. 
angtfange» str die Sommersais«« 1AK8 «irter ertf^ hate. 

Durch Verabreichung echter guter Weine, gut abgelegenen Märzen
bier» und geschmackhafter Speisen, sowie durch prompte Bedienung werde 
ich stet« die Wünsche meiner P. T. Gäste zu befriedigen suchen und »iL» 
daher um recht zahlreiche» Besuch. Achtuugtvoll 

Auto« Macher, 
26^ Gastgeber in der Mühlgasse. 
SS co Tüglich frische Mllng AoöllvaM 

bei A. Tcheisl, Herrengasse. 
Nur bei Abnahme von mindesten» 20 Flaschen tritt der sn Mvs-Preit ein. 

Ei» gnßer schmyer A«stm» 
ist in Unter Kötsch im Tosthaus „beim Johann" zu verkaufen. (281 

^aokstelisväv NAtilrUvItO (238 

IliimlÄMk deiinMk klilliiiiz 
siuä 2U dado» bei 

v^. 
tÄT'kiacksf' u. Nansens-

6/eieK67lÜ67'A67' 

.A/sT'ieAbaokeT' 

LittSTivasse»', 

tlisr modt augvfüdrtvn I^mera1vä8ser vvrävn 
au5 Vsrlavßxeu 8olweUsteus dsLorAt. 

Mir empfehsen: 
Aür Herren: Hosen von 1'/, bis 10 fl.. Gilet von 1 bis 5 fl. 

Röcke von IVs bis 23 fl., Hemden von 1 fl. 5 kr. bis 2 fl. 80 kr. 
Kür Knaben: Kleider zu sehr billigen Preiscn. 
ftür Damen: Jacken von 2 bis 8 fl. 
Damit auch solche ?. I. Kunden bedient werden können, welche 

die am Lager vorräthigen Kleider nicht nach Wunsch finden, ist unser» 
Handlung mit einer Schneiderei verbunden; behufs dessen liegen Stoffe 
im Berthe von einigen tausend Gulden vor und steht uns ein geschickter 
Zuschneider zu Gebote, der die Ansertiguim deS Bestellten nach den 
nenesten Journalen zu übenafchend billigen Preisen besorgt. 
179) Achtungsvoll 

Scheikl Lt Klaus. 

Kih»tytlicht Ers«tzn»tt» Mt de» ?q«'wr» A-therti Miitmssei 
»«« ?r. >r«»disi, 

Haut' und Leibarzt der Gräfin Wladimirsky; Anerkennung dessen Wirkungen. 
^ . Giurgewo, 1k. «pril 1SSS 
Da ich kelue Bekanntschaft mit Wiener Redaktionen habe, so bin ich so frei, 

mich vor meiner «breise nach Paris mit der Gräfin Wladtmirsky, einer Schwägerin 
de» Fürsten Cusa, an Sie zu wendeu, und wollen Sie diese mit vieler Vewnfen. 
haftigkett gemachten Ersahrungen über den Gebrauch und die Wtrknuae« des 
Vopp'fchen Mundwassers einem öffent l ichen, v iel  gelesenen Blatte 
iibergeben. — Diese« Mundwasser besijt drei Eigenschaften, welche eß zu 
einem sehr schätzbaren Sahn- und PrSservatIvmit tel  erheben, und 
welche keine Zahnpasta, noch das Pel let ier 'sche Zahnmittel  in sich 
vereinigen. — «ebftdem. daß dessen f le ißiger Gebrauch den «nsat 
und die «blagerung de» verdickten Schleimes, der thier ischen Stoffe 
und der erdtge» phoSphorsaureu Salze, auS denen der Sahnwein 
tein besteht und f ich bi ldet,  verhütet,  zersetzt eS selben auf techni^ 
chem Wege und liiSt ihn auf, so daß dessenSnt^ung daa» leicht mit etnei 

veichen Varste möglich ist. AuS dî em Grunde gibt eS sehr ^ 
^hnen bald ihr gesunde», natarliche» Aussehen wieder und bewährt?ch alS'Ret 
tungSmtttel, daher e» auch allen Ta^akrauchenden nicht genug G»« 
empfohlen werden kann, deren Zahne eine gründlich braune Karte angenom« 
men haben. Endl ich bleiben Kranke mit  hohlen Zähnen, die öfter an 
Sahnschmerzen leiden, beim f leißigem Gebrauche de» Popp'schen 
Anatherin.Mundwasjer» von Zahnschmerzen verschol l t .  

Diese hier niedergeschriebenen und der Oessentlichkeit übergebenen Ersahrungen 
lnd Thatiachen. die fich in meiner Praxi» hundertmal bewährten und sü» 
deren Wahrheit ich mit meinem Charakter und meiner NamenSunterschrift einstehe. 

Ich werde nicht unterlassen, oiescm Popp'schen Anatherin.Mundwasser Namen 
und Verbreitung in Pari» zu verschassen. Di». Vr*aiKÄllsK. 

Zu haben in Marbura bei Herrn Vanealari. Apotheker und i» Tauch 
man n'» Kunsthandlung; inTilli bei Herrn Cr i» p er und in va um b ach'» 
Apotheke. ^ 

Hausverkauf. 
Das Haus Nr. 42 in der Biktringhofgasse ist »vegen Abreise dkS 

Eigenthümers unter günstigen Zahlungsbedingungen billig zu verkaufen. 
N ä h e r e  A u s k u n f t  e r t h e i l t  a u s  G e f ä l l i g k e i t  H e r r  P r o f .  ö u m a n .  

Ein Lehrjunge 
Wird für eine Gemischtwaaren Handlung auf dem Lande aufgenommen. 
Anzufragen bei Herrn Ant. Tombasko. (284 

Gasthausgarten-Eröffnung. 
Indem ich fiir den mir im vorigen Jahre geschenkten Besuch höflichst 

danke, zeige ich einem geehrten Publikllm ergebenst an, daß von hente 
Zreitag den 8. Mai an. den Sommer hindurch oas Gasthaus „z«r 
Uhemse" wieder eröffnet ist. und empfehle ausgezeichnete Weine und 
Bier, sowie auch geschmackvolle Speisen und besonders große Krebse. 

Um zahlreichen Besuch bittet 
Kranz Mulletz, 

280) GasthausbefiKer. 

Zu vemiethen. 
Zwei schöne Wohnungen, wovon eine mit vier, die zweite mit drei 

Z i m m e r n  n e b s t  K e l l e r  u n d  G a r t e n a n t h e i l .  D a s  N ä h e r e  b e i  B i n c e n z  
Kanduth, Alleegasse Nr. 167. (274 

Ei» Lehrjunge 
wird bei Joses Leeb sogleich aufgenoinme». 
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Eine schöne stmudliche Wohnung 
mit herrlicher Aussicht, zwei Zimmern, -iiner Küche, nebst Holjlage und 
Boden ist vom 1. Juni 1868 an zu vermiethen an der Trieper-Straße 
„bei den drei Raben" im ersten Stocke. 

Veranwortlicher Vtedakteur: Kranz WieSthaler. Z. «. Druck und Verlag von Eduard Ianschitz in Marburg. 


